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RS OGH 1983/10/11 10Os70/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1983

Norm

StGB §10

StGB §70

StGB §105 Abs1 F

StGB §278 Abs1

Rechtssatz

Vollendete Nötigung zur Abstandnahme vom Ausspringen aus einer Bande schlechthin ist mit der Annahme, daß der

genötigte bei den darau olgenden konkreten Straftaten wieder (und weiterhin) mit den subjektiven Erfordernis einer

bandenmäßigen Begehung tätig wird, durchaus vereinbar.
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